
Ein weiterer geistlicher Besitz war das Dorf Heisterberg, das der Kirche

St. Wendel gehörte, von da stammen Weistümer aus den fahren 1510 und 1609,

Aufzählungen aller Rechte der Kirche und der Pflichten der Untertanen205 .

Relativ groß ist die Zahl der Weistümer für weltliche Grund- und Gerichts¬

herren. Das läßt sich vielleicht dadurch erklären, daß ein Teil später zur Reichs¬
unmittelbarkeit aufstieg und daher die Archivalien besser überliefert sind als

die des landsässigen Adels in anderen Territorien. So sind z. B. die Büsch¬
felder Weistümer von 1561 und 1591 auch im Archiv der späteren Reichsherr¬

schaft Münchweiler überliefert, die in diesem Ort begütert war. Außerdem sind

noch das Weistum von Bosen aus dem Jahre 1602 und die von Neun¬
kirchen/ Nahe in der späteren Reichsherrschaft Eberswald zu nennen. Fer¬

ner gehören dazu die Weistümer von Brotdorf aus dem fahre 1528, von

Nonnweiler 1567 und von Orscholz 1491 und 1557: bei den beiden

letztgenannten handelte es sich um Hochgerichtsweistümer der Herren von

Montclair mit Vogteirechten im Kondominium Merzig-Saargau206 .

Ein interessantes Beispiel für nebeneinander stehende Weistümer aus der Sicht

des Kurfürsten und des landsässigen Adels sind die von Hasborn: im trieri-
schen Weistum von 1545 wird das Recht von drei Freihöfen im Bezirk gewiesen,

nämlich die Einschränkung der Hochgerichtsbarkeit und anderer Gerichtsrechte

des Adeligen. In einem der Freihöfe, Fronhofen, war 1530 ein Weistum
entstanden, das hofrechtliche Bestimmungen enthält, aber auch die Abgrenzungen

gegen den Landesherrn und Hochgerichtsherrn. Es existierten also im Bezirk
nebeneinander Hochgerichts- und Hofweistümer. Ähnlich war es auch in
Reinsfeld, wo im Zenderei-Weistum von 1546, das Recht zwischen den

Untertanen und dem Hochgerichtsherrn Trier setzte, der Zusatz steht, die Rechte

anderer im Bezirk begüterter Grundherren sollten nach dem alten Herkommen
gehandhabt werden.
Die Überlieferung im Münchweiler Adelsarchiv zeigt, daß dieses Weistum offen¬

bar die landsässigen Herrschaftsträger stark interessierte: Inhaltlich förderte
es Freiheiten der Untertanen, was gleichzeitig eine Beschränkung mediater Ge¬

walten bedeutete und diente damit indirekt zum Ausbau der Landeshoheit. Der
Hochwald, dessen Gemeinden das Amt Grimburg bildeten, war für Kurtrier ein
ähnlich wichtiger Kristallisationspunkt zur Ausbildung der Landesherrschaft über
ein geschlossenes Territorium wie derWarndt für Nassau-Saarbrücken207 .

Trierischer Besitz außerhalb des Kernlandes war das Hochgericht L e b a c h ,

an dem Trier 2/7 Anteil hatte, aber als erstrangiger Herr in einer starken

205 Interessant ist die Überlieferung im Pfarrarchiv St. Wendel, man müßte also
systematisch Pfarr- und Kommunalarchive nach weiteren Weisungen durchsuchen.

206 Vgl. dazu Jacob Anton, Aus der Geschichte des ehemaligen Hochgerichts Orscholz
(Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 2/1952, 138—141).

207 vgl. Antonius Jost, Im kurtrierischen Amt Grimburg (Heimatbuch St. Wendel
14/1971——72, 62—68); Grimm IV, 711—715 ist noch ein Reinsfelder Weistum aus
dem gleichen Jahr vom 6. Nov. (das andere vom 22. Nov.) abgedruckt mit dem
Titel Waldweistum im Hochwald, das nicht benutzt wurde, da es außerhalb des
heutigen Saarlandes gültig war; es stützt die Theorie, daß das Reinsfelder Weistum
zum Landesausbau verwendet wurde, denn es stellt die alleinige Oberhoheit des
Kurfürsten über den Wald fest und regelt die Nutzungsrechte der anliegenden
Gemeinden.
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